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Auskunh 

Klappe Durchwahl 

Bea ntwo t"tunq 

der Anfrage der Abg. PILZ Iwd FreundInnen 
all den Herrn Bundesminister für 

Ar be .i tun d So Z i. a .1 es, b F~ L t· e ( ren r1 1\ r (-t n k e n -
und Unfa J.1 vers lehe rung Je t.. P r.:tst"[J;;:d iener 

(Nr.1296/J) 

It!lß/AB 
1991 -08- 1 3 
zu It!l6/J 

Von den anfragenden Abgeordneten wird folgendes ausgefUhrt: 

"Laut Heeresgebiihrengesetz 1985 (§ 18 ff) haben Präsenzdiener 

im Krankheitsfall in der Regel weder dje Möglichkeit der freien 

Arztwahl noch die Mi:iglichkeit der freien Wahl einer Krankenan

stalt. VielJ[1(~hr müssl"!n sie, soferne dles medizinisch vertretbar 

und unter den gegebenen Umstdnden der Erkrankung ozw. des 

Onfalls zumul-.bar ist, l-'lilil~ärärzte und heereseigene Sanitäts

einrichtungen in Anspruch nehmen." 

In diesem Zusatnmenha ng we n]~n [01 gende F ri'lgen cl n mi.ch ge

richLet: 

Frag,-! J: 

Ein wesen!.l iehes At"gumenL gegf:1"1 e.l.ne Versti'laLl.ichung des Ge

sundheitswesens lst dns der sugenannLen "Fn~ien Arztwahl". Gibt 

es in österreich ein Recht. auf: diese freie ArzLwahl? W(:'nn ja: 

a u. f we 1 c. h e ge set z 1 ich e Re gel u n 9 9 r Li n cl (~ L e s s i. eh'? 
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Antwort: 

Sowei t von dieser Frage de r Herr-: ich de '" gese Lz lichen Soz ia 1 ver

sichenl11<J bet"iihrL wird, 1l1<_ichte iJ:h cli'l/'u f()l~.Jf'!f1des fesLhd]Len: 

Die für den Bereich der ;,il"zt:lichen Hi.lfe durch Vertragsärzte 

Iflaßgebenden Bes L immungen cJe r Soz.La 1 ve rs lehe runysgesetze z ie 1 (~n 

grundsätzli.ch darauf ab, die hinreichende medit'.inlHche Ver

sorgung der Versicherten und ihrer Angehörigen auf Kosten der 

J-\rankenvers icherung zu gewährleisten. Zu d.Lesem Zweck werden 

gemäß S 341 ASVG die Beziehungen zwischen den Trägern der 

I{rankenversicherung (des Hauptverbandes der i:hd::.erreichischen 

Sozialversicherungsträger) und den freiberuflich tätigen Ärzten 

durch privatrechLliche Verträge (sogenanrIte "GesamtverLräge") 

geregelt, die für die Kt"ankenversi.ch("~rungstt:.':iger dlll"eh den 

Hal.lptve rba IId m:l t" den ört I ich zus tä nd :i.gen Ärz tekarnl1lern abzu-

scld ieBen EI ind. Wesen t 1 ieher Inha.l L der Gesallltve r Lräge ist nach 

§ 342 Abs.l Z 1. ASVG die Festsetzung der." Zdhl ulld der örtlichen 

Verteilung der Vertragsärzte mit dem Ziel, daß unter Berilck-

8 icht.i.gung der ÖI"I: I ich(~rt - und Vp.rkf:-~ht·sv("~r-II;-i] Lni.sse sow jeder 

Bevölkerungsdichte und -struktur eine ausreichende ärztliche 

Ve rsorgung der .in der gesetz l.ichen T\ riinkenve rs lehe rUfig Ver

sicherten und deren Angehörigen gesichert ist:.:.; in der Regel 

soll die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit 

erreichbaren Vertragsärzten freigestellt sein. 

Auch S 135 Abs.2 ASVG normiert diesen Grundsatz und ergänzt 

noch Colgendes: R(~sLehen b,~i einem Vel"S i Chet"lHHJsLt"ii9f~t" ei gene 

Einrichl".Ullgen für die Gewdhrung der ~4r7.tlichen Hilfe oder wi"t:d 

diese durcll Ve rtragsei nrieh t.ungen g(~wäh r t, llluß cl ie Wa h 1 da r 

Behandlung zwischen ej nel" dies(~r Ei orichLlJngen und einern oder 

mehreren VerLrags;:it"zLen (~";ahlärzten) untel: glf~ichf~n Bedingun(::3en 

freigestellt sein. 
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über die l\1ögl ichkeiL der ~vahl bei der Inanspruchnahme von 

Vertragsi:irzLen hinaus besteht noch jenl~, einen ~vahl",nd. zu 

konsultieren. Nimmt rü~ml ich der Anspruc:hsberecht igLe nicht: die 

Vertragspartner oder die eigenen Einrichtungen (Ver:Lragsein

richtungen) des Versicherungst.rdgers z.ur Erbringung der Sach;-

leistungen der Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe, Heilmittel, 

Heilbehelfe) in Anspr.uch, so gebührt. ihm gemäß § 131 ASVG der 

Ersatz der Kosten einer anderweitigerl Krankenbehandlung in der 

Höhe des Betrages, der bei Inanspruchnahme der entsprechenden 

Vertragspartner des Versich,~rungsträgers von diesem aufzuwenden 

gewesen wäre. 

Durch diese Regelungen ist nach melner Auffassung das Recht auf 

fre:LC~ Arzl:.wahl ün Bereich der gE'seLzlichen Sozialversicherung 

gew.Oih r le is le t. 

Frage 2: 

Wieviele Militär~·ü:zte stehen df'!n Pr.':isenzdienern 1m Schnitt zur 

Verfilgung bzw. wieviele Präsenzdiener kommen im SchniLt auf 

einen Militärarzt? 

Antwort: 

Wie mlr zur Kenntnis gelangl-. ist, wurden ?oum Thema "Kranken

und Unfallversicherung der Präsenzdiener" parlamentarische 

Anfragen allch an den Blindesrninisl:er fUr LdndesverLeidigung nnd 

an den Bunde!'Hninister [Ur Gesllndhej.t, Sport und KonsumenLen

schutz gerichtet. In diesen Anfragen ist auch die gegensl __ i~nd

liehe Frrtge enLhalten. 

In HII?lnern gf~seLzlichen WirkungHbereich stehen lIur DaLen für 

eine Beantwortung cl.i.eser Frage niellI:. zur VerfUgung. Es ist mir 

daher nicht. mögl ich, eine weit.ergehende Äußerung dazu abzu

geben. 
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Frage 3: 

Wie sieht der Ät.·z tIn /Einwohnerlnnen-Qu()tienl~ bei ASVG-Ver

sicherten aus? 

Antwort: 

Zu dieser Frage habe ich den Hauptverband der österreichischen 

SozialversicherungsLräger um SLelluno::Jnahme ersucht, der mir 

dazu folgendes mitgeteilt hat: 

"Im Jahresdurchschnitt 1990 betrug in österreich 

- die Einwohnerzahl 7,718.000, 

- die Zahl der beitragsleistenden Versicherten in der 

Krankenversicherul1';;J nach dem ASVG (ohrie "mitversicherte" 

Angehörige) 4,086.000. 

Am 31.Dezember 1990 sLanden 

6.327 Ärzte. (praktische Ärzte und Fachä rzt~e) ].n einem 

Vertragsverhältnis zu einem Krankenversicherungsträger 

nach dem ASVG, 

1.904 Zahnärzte ln elnem Vertragsverhältnis 211 einem 

Krankenversicherungsträger nach dem ASVG, 

472 Dentisten in einem Vertragsverhältnis zu einem 

Krankenversicherungsträger nach dem ASVG. 

Es ergibt sich daher folgendes: 

a) auf je 100.000 Einwohner entfielen 

- 82 Ärzte, 

- 25 Zahnärzte, 

8 Dentisten. 

b) Auf je 100.000 beitragsleistende Versicllerte in der Kranken

versicherung nach dem ASVG entfielen 
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- 155 Ärzte, 

47 Zahnärzte, 

12 Dentisten." 

Frage 4: 

- 5 -

Welche Informationen haben sie zur räumlichen und zeitlichen 

Erreichbarkeit der Militärärzte durch die Präsenzdiener? 

Antwort: 

In diesem Zusammenharlg erlaube ich mir auf die Beantwortung der 

Frage 2 zu verweisen. 

Frage 5: 

Welche Informationen haben Sie zur räuDllichen und zeitlichen 

Erreichbarkeit der ni(·~dergelassenen ÄrztInnen und der Spita.ls

är~tInnen und fUr ASVG-Versicherte (bitte getrennt nacll 

praktischen ÄrztInnen und FachärztInnen, wenn möglich auch nach 

Fachrichtungen)? 

AntwOl.-t: 

Hiezu hat der Hauptverband der österreichischen Sozialversiclle

rungsträger folgendes mitgeteilt: 

"- Zur räumlichen Verteilung der Kassenvertragsärzte: 

Unseren Informationen nach ist der Bedarf an praktischen 

Ärzten ausreichend gedeckt. Hinsichtlich der Versorgung 

durch Fachärzte besteht ein regionaler und fachspezifischer 

Erg~nzungsbedar[. 

- Zur zeitlichen Erreichbarkeit der Kassenvertragsärzte: 

Statistisches Material über Ordinationszeiten steht uns 

nicht zur Verfügung. Nach unseren Informationen werden 

Einzelverträge mit niedergelassenen Ärzten in letzter Zeit 

nur unLer der Bedingung einer MindesLu.r:dinal:ionszeit von 

20 Stunden pro Woche abgeschlossen. 
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Weitere Informationen - insbesondere Z~hlenmaterj.a] - zur 

räumlichen und zeitlichen Erreichbarkeit der Kassenvertrags

ärzte stehen uns nicht zur Verfügung. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir Sie auf eine in Fertig

stellung befindliche Studie des österreichischen Bundes

institutes für Gesundheitswesen, in der der gegenständliche 

Komplex ausführlich behandelt wird." 

Ergänzend zu den Ausführungen des Hauptverbandes muß ich fest

halten, daß auch ich als Bundesminister fiir Arbeit und Soziales 

nicht. über statistische Da ten und sonsU ge Informationen ver

füge, die der Beantwortung der gegenständlichen Frage dienen 

ke)nnten. 

Frage 6: 

Wieviele Präsenzdiener werden pro Jahr von heereseigenen 

Spitälern bzw. durch Militärär~te an das UffenLliche Gesund

heitswesen überwiesen? Wj.eviele zu niedergelassenen ÄrztlnnerJ 

und wieviele in stationäre Behandlung? 

und 

Fraqe 7: 

Welches waren 1n den letzten Jallren die häufigsten Diagnosen 

bei Transferierung in öffentliche Krankenanstalten oder 7.U 

niedergelassenen ÄrztInnen? 

Antwort: 

Zu den Fragen 6 und 7 muß ich mitteilen, daß nach Auskunft des 

Hauptverbandes diesem keine St.atistiken zur Beantwortung dieser 

Fragen zur Verfügung sLehen. Auch .in meinem RessorL sind der

artige Unterlagen nicht vorhanden. 
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Frage 8: 

Wif-~vie] e Angehö rige n ich l::-~-i r."zL liehe r G(~sun(lhei I:sbe t"1l [p

stehen in den heereseigenen Spitälern bzw. spitalsähnlichen 

Einrichtungen pro Patient zur Verfilgung? 

Antwort: 

In diesem Zusammenhang erlaube ich mlr auf die Beantwortung der 

Frage 2 zu verweisen. 

Frage 9: 

Wie sieht dieser Quotient (Angehörige nicht-ärztlicher Gesund

heitsberufe zu EinwohnerInnen) bei ASVG-Versicherlen aus (bitte 

getrennt nach gehobenem und einfachem med.techn.Personal, dipl. 

Pflegepersonal, Sanitätshilfsdiensten und Anlernkräften)? 

Antwort: 

Auch zu dieser Frag~ habe ich den Hauptverhand der ösLerreichi

sehen Sozialversicherungsträger u~ Stellungnahme ersucht. 

Dieser hat folgendes berichtet: 

"Dem Hauptverband steht Zahlenmaterial hinsichtlich Angehöriger 

nichtärztlicher Gesundheitsberufe in der gewiinschten Form nicht 

zur Verfügung. 

Vom Hauptverband konnte lediglich aus dem vom Bundeskanzleramt 

herausgegebenen "Bericht über das Gesundheitswesen jn Öster

reich im Jahre 1989" filr den intramuralen Bereich folgendes 

Zahlenmaterial ermittelt werden: 

- Krankenpflegefachdienst: 29.630 Personen. 

- Nedizinisch-technischer Dienst: 5.700 Personen. 

- Medizinisch-technischer 

Fachdif:!nst: 

- Sanitdtshilfsdiellst: 

1.285 Personen. 

15.189 Personen. 
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Im Jahresdurchschnitt ]989 

- betrug dje Gesamtbevblkerung 

österreichs 7,624.000. 

- die Zahl der beitrags leistenden Versicherten in der Kranken

versicherung nach dem ASVG (ohne "mitversicherte" Angehbrige) 

4,002.000. 

Hieraus ergibt sich folgendes: 

a) Auf je 100.000 Einwohner entfielen 

- 389 Personen des Krallkenpfleg~faclldienstes. 

75 Personen der medizinisch-LechniscIH'!n Dienste. 

17 Personen des mediz inisch-l_echnischen Fachdiens1~es. 

- 199 Personen des Sanitätshilfsdienstes. 

b) Auf je 100.000 beitragsleistende Versicherte 1n der Kranken

versicherung nach dem ASVG entfielen 

- 740 Personen des Krankenpflegefachdiensteso 

- 142 Personen der medizinisch-technischen Dienste. 

32 Personen des medizinisch-technischen Fachdienstes. 

- 380 Personen des Sanitätshilfsdienstes." 

Frage 10: 

Welche Ansprüche in bezug auf Rehabilitation nach Unfällen 

haben Präsenzdiener 1m Vergleich zu Unfallopfern, die Arbeits

unfälle erl itten haben und zur Gruppe der ASVG-Vt=:rsicherten 

gehören? 

Antwort: 

Wie mir bekannt ist., isl~ auch diese Frage in den an den Bundes

minister für Landesverteidigung und den Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschut~ gerichteten parla-
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mentarischen Anfragen (wenngleich ohne Einschränkung auf den 

Bereich der ASVG-Versicherten) enthalten. 

Aus der Sicht meines Zuständigkeitsbereiches ist dazu folgendes 

zu sagen: 

Gemäß § 173 ASVG werden als Leistungen der Unfallversicherung 

nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Falle 

einer durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 

verursachten körperlichen Schädigung des Versicherten unter 

anderem Unfallheilbehandlung sowie berufliche und soziale 

Maßnahmen der Rehabilitation gewährt. Näheres über Art und 

Umfang dieser Leis l:ungen (ler Onta 11 versiclH':!rung bes tilTlmen die 

§§ 189 bis 194 und die §§ 198 bis 201 ASVG. Eine Kopie des 

diesbezüglichen Gesetzestextes lege ich zur Information bei. 

Was die Ansprüche der Präsenzdiener nach elnem Unfall betrifft, 

so ist gemäß § 1 Abs.l erster Satz HVG eine Gesundheitsschädi

gung, die ein Soldat infolge des ordentlichen oder außerordent

lichen Präsenzdienstes, einschließlich einer beruflichen 

Bildung im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder im 

Wehrdienst als Zeitsoldat, erlitten hat, nach Maßgabe dieses 

Bundesgesetzes zu entschädigen. 

Das gleiche gilt für elne Gesundheitsschädigung, die eln Wehr

pflichtiger bei bestimmten Tätigkeiten (§ 1 ALs.l zweiter Satz 

HVG) oder auf einem bestimmten Weg (§ 1 Abs.2 HVG) erlitten 

hat, im leLd:en'!n Fall allerdings nur, wenn die Gesllndheit.s

schädigung nicht auf ein grob fahrlässiges Verhalten des Wehr

pflichtigen zurückzuführen ist. 

Gemäß § 4 Abs.1 HVG hat der Beschädigl:e im Fa l1e einer Dienst

beschädigung u. a. Anspruch a ur Rehabi 1 il:a l:ion. Diese umfaßt 

Heilfürsorge, orthopädische Versorgl1ng sowie berufliche und 

1298/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 22

www.parlament.gv.at



- 10 -

soziale Maßnahmen. Diesbezügliclte nähere Ausführungen enthält 

das HeeresversorgungsgeseLz in seinem III.Abschnitt (§§ 5 bis 

20a HVG). Auch hiezu lege ich eine Kopie des Gesetzestextes 

bei. 

Frage 11: 

Halten Sie diese Regelung für ausreichend? 

Antwort: 

Ich halte die 1m Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 

nach dem ASVG bestehenden Regelungen, die nach einern Arbeits

unfall umfangreiche fvlaßnahlllen zur medizinischen, sozialen und 

beruflichen Rehabilitation vorsehen, grundsätzlich für aus

reichend 0 Ich möcht.:e in diesem Zusammenhang der Voll ständigkei t 

halber jedoch nicht unerwähnt lassen, daß in den bereiLs zur 

Beglltachtung versendelen Entwurf einer 50.Novelle zum ASVG die 

Bestimmung des § 137a ASVG aufgenommen wurde, durch die im 

Bereich der Krankenversicherung die medizi.nischen Maßnahmen der 

Rehabilitation zu den sonstigen Leislungen aus dem Versiche

rungsfall der Krankheit hinzld:reten sol.lf~n. Die medizinü'>chen 

Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung sollen 

unabhängig von der Krankheitsursache nach dem Wortlaut der 

genannten Bestimmung vom Tr~iger der Krankeltversicherung nach 

pflichtgemäßem Ermessen gewährt werden. Diese Lösung soll 

jedoch keine endgültige sein. Vielmehr ist beabsichtigt, 

künftig die RehabiljtaLion in der Krankenversicherung neben 

jener in der Unfallversicherung und der Pensionsversicherung 

als Pflic}ttleistung, auf die ein individueller Rechtsanspruch 

besteht, zu erbringen. ob die in Rede stehende Bestimmung 

tatsächlich Gesetzeskraft erlangt r hängt sp.lbstverständlich von 

ihrer parlamentarischen Behandlung ab. 

Was die Versorgung der Pr.':isenzdiener ndch eJnem Unfall :Ln 

Ausübung ihrer Wehrpflicht anlangt, ist festzuhalten r daß das 
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Heeresversorgungsgesetz - wie sich aus der Beantwortung der 

Frage 10 und aus den in diesem Zusammenhang von mir über

mittelten Gesetzestexten hervorgeht - iIn wesentlichen gleich

artige Regelungen, wie sie i.rn ASVG enLha11:en sind, trifft. Auch 

in diesem Bereich isL somit ein ausreichender Schutz. der 

Präsenzdiener gewährleistet. 

Der Bundesminister: 
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ASVG 

§§ 189 BIS 190 

ABSCHNI TT III 

Leistungen 

t. UNTERABSCHNITT 

Leistungen im Falle einer körperlichen 
SChädigung des Versicherten 

Unfallheilbehandlung 

§ 189. (1) Die Unfallhellbehandlung hat mit allen '-' 
geeigneten Mitteln die durch den Arbeitsunfall oder dIe 
Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheitsstörung oder 
KörperbeschädIgung sowie dIe durch den Arbeitsunfall 
Oder die Berufskrankheit verursachte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit bzw. der Fähigkeit zur Besorgung der 
lebenswichtigen persönlichen Angelegenheiten zu 
beseitigen oder zumindest zu bessern und eIne 
Verschlimmerung der Folgen der Verletzung oder 
Erkrankung zu verhüten. (BGBI.Nr.31/1973. Art.III Z.8) -
I. Jänner 1973. 

(2) Oie Unfallhellbehandlung umfaßt Insbesondere: 

1. ärztliche Hilfe; 

2. Heilmittel; 

3. Hellbehelfe; 

4. Pflege In Kranken-. Kur- und sonstigen Anstalten. 

(3) Grundsatzoest Immung. Gemäß Art Ikel 12 Abs. 1 Z. 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes In der Fassung von 1929 
gilt als Grundsatz~ daß die Unfallversicherungsträger Im 
Rahmen der Im § 148 geregelten BeZiehungen zu den 
öffentlichen Krankenanstalten den 
Krankenversicherungsträgern gleichgestellt sind. 
(BGBI.Nr.684/1978. Art.II! Z.3) - 1. Jänner 1979; 
(BGBI.Nr.647/1982, Art.III Z.5) - l. Jänner 1983. 

Dauer der Unfallheilbehandlung 

§ \90. Oie Unfallhellbehandlung wird so lange und so 
oft gewährt. als eine Besserung der folgen des 
Arbeitsunfalles beziehungsweise der Berufskrankheit oder 
eine Steigerung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten Ist 
oder .Hellmaßnahmen erforderlich sind. um eine 
Verschlimmerung zu verhüten. 

SEITE 224 Apr I I \991 

.----- .--/ 

ASVG 

§§ 191 BIS 192 

Ge~ährung .der Unfallheilbehandlung durch 
den Träger der Unfallversicherung 

§ 191. (1) Anspruch auf Unfallhellbehandlung besteht, 
wenn und soweit der Versehrte nicht auf die 
entsprechenden Leistungen aus einer gesetzlichen 
KrankenverSicherung AnsprUch hat bzw. für Ihn kein 
solcher Anspruch besteht. (BGBI.Nr.220/1965. Art.! Z.9 
Ilt.a) - 1. April 1966; (BGBI.Nr.31/1973. Art.III Z.9. 
Ü. Art.VI Abs.22) - 1. Jänner 1973; (BGB1.Nr.704/1976. 
Art.III Z.9) - 1. Jänner 1977. 

(2) Der Träger der Unfallversicherung kann die 
Gewährung der sonst vom Träger d·er KrankenversiCherung 
zu erbringenden Leistungen der Im § '189 Abs. 2 
bezeichneten Art jederzeit an sich ziehen. Er tritt dann 
hInsichtlich dieser Leistungen dem Versehrten und seinen 
Angehörigen gegenüber In alle PfliChten und Rechte des 
Trägers der Krankenversicherung eIn. Der Träger der 
Unfallversicherung hat In diesen Fällen dem Träger der 
KrankenverSicherung anzuzeigen. daß er von einem 
bestimmten Tage an die Hellbehandlung gewährt; von 
diesem Zeitpunkt an hat der Versehrte gegen den Träger 
der Krankenversicherung keInen Anspruch auf die 
entsprechenden Leistungen der Krankenversicherung. 
(BGBI.Nr.220/1965. Art.I Z.9 l\t.b) - 1. April 1966. 

Unfallheilbehandlung für salbständig Erwerbstätige. 
deren mltvsrslcherte Angehörige sowie 

für Schüler und StUdenten 

§ 192. Oie gemäß § 7 Z.2 llt.b tellversicherten 
Zwischenmeister (Stückmeister). die gemäß § 7 Z.3 llt.c 
teilversicherten öffentlichen Verwalter, die gemäß den 
§§ 8 und 19 Unfallversicherten. die selbständig 
erwerbstätig sind. sowie Ihre Im Betrieb tätigen gemäß 
§ 19 Abs.l Z.2 versiCherten Angehörigen. ferner die 
gemäß § 8 Abs.l Z.3 llt.h und I dieses Bundesgesetzes 
tellverstcherten Schüler und Studenten. die gemäß den 
§§ 3 und 11 Abs.l Z.1 des 
Bauern-SoZlalverslcherungsgesetzes Unfallversicherten 
sowie die gemäß § 11 Abs.l Z.2 des 
6auern-Sozlalverslcherungsgesetzes versiCherten 
Angehörigen erhalten die Hellbehandlung gemäß § 191 erst 
vom Beginn des dritten Monats nach dem Eintritt des' 
Versicherungsfalles an. Der Träger der . 
Unfallversicherung kann unter 6edachtnahme auf seine 
fInanzIelle Leistungsfähigkeit durch die Satzung 
bestimmen. ob, unter welchen Voraussetzungen und 
InwieweIt schon von einem früheren Zeitpunkt an 
Heilbehandlung nach § 191 oder an deren Stelle 
Geldlelstungen zu gewähren sind. (BGBI.Nr.13/1962, 
Art.III Z.8) - 1. Jänner 1962; (BGB1.Nr.31/1973, Art.III 
Z.10. Ü. Art.VI Abs.22) - 1. Jänner 1973; 
(BGBI.Nr.775/1974, Art.I Z.38) - 1. Jänner 1975: 
(BGBI.Nr.530/1979. Art.III Z.7) - 1. Jänner 1980. 
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§§ 192 BIS 195 
• (8GB1.Nr.704/1976, Art.III Z.lO) -1. J'änner 1977; 

(BGBI.Nr.684/1978, Art.III Z.4) - 1. Jänner 1979. 

Durchführung der Unfal1he11behandlung 

§ 193. Der Träger der Unfallversicherung kann dIe 
Unfallhellbehandlung entweder unmittelbar durch h\ezu 
bestimmte Einrichtungen oder Ärzte gewähren oder eInen 
Krankenversicherungsträger mit der Durchführung der 
Heilbehandlung gegen Kostensatz betrauen. Der Träger der 
Krankenversicherung Ist verpflichtet, einem solchen 
Ersuchen Folge zu leisten und die Behandlung so zu 
besorgen, wIe es der Träger der. Unfallversicherung 
verlangt. 

Richtlinien für die Unfallheilbehandlung 

§ 194. In den vom Hauptverband gemäß § 31 Abs. 3 Z.·4 
zu erlassenden Richtlinien Ist auch die ZusammenarbeIt 
der Träger der Kranken- und der Unfallversicherung bel 
der Durchführung der Unfallhe\ lbehandlung, Insbesondere 
hinsiChtlich eines zweckmäßigen Verfahrens zur 
reChtzeitigen Erfassung der Verletzten für die 
Hellbehandlung, deren ZuweIsung zu der erforderlIchen 
faChärztlichen Behandlung oder Krankenanstaltspfiege zu 
regeln. Hlebel kann bestimmt werden, daß der In Betracht 
kommende Facharzt über die weitere Art der Behandlung zu 
entscheiden hat und bel welcher Art von Verletzungen dIe 
Unfallhellbehandlung In besonders bezeIChneten 
Krankenanstalten stattfInden soll. 

OCostenersatz anstelle von unfallhellbehandlung 

§ 194 a. Der Träger der Unfallversicherung kann unter 
Bedachtnahme auf seIne finanzielle LeiSTungsfähigkeit 
durch die Satzung bestimmen, ob, unter welchen 
Voraussetzungen und InwieweIt Versehrten, für dIe kein 
Anspruch auf Leistungen aus einer gesetzliChen 
Krankenversicherung besteht und die dIe 
Unfallhellbehandlung nicht In Anspruch genommen haben, 
an deren Stelle Geldleistungen zu gewähren sind. 

(BGBI.Nr.647/1982, Art.III Z.6) - 1. Jänner 1983. 

Fami11en- und Taggeld bei Ge~ährung von Anstaltspflege 

§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallversicherung 
als Unfallhellbehandlung Pflege In einer Kranken-, Kur
Oder sonstigen Anstalt oder gewährt ein Träger der 
Krankenversicherung Anstaltspflege wegen der Folgen 
eines ArbeItsunfalles oder wegen einer BerufSkrankheIt, 
so gebÜhrt dem Versehrten FamilIengeld für seine 
Angehörigen (§ 123 Abs. 2, 4 und 7) bzw. Ta9geld nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 6. Das FamIliengeld kann 
unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt werden. 
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§§ 195 BIS 1% 

(2) Das tägl.lche .Famll lengeId beträgt für einen 
Angehörigen 1,6 v. H., für jeden weiteren Angehörigen 
0,4 v. H., zusammen jedoch nIcht mehr als 2,8 v. H. 
eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. 

(3) Besteht wegen Fehlens von In Betracht kommenden 
FamIlienangehörigen kein AnsprUCh auf Faml1\engeld, so 
gebÜhrt Taggeld In der Höhe von 1 v. H. eines Zwölftels 
der Bemessungsgrundlagc. 

(4) FamIliengeld bzw. Taggeld gebühren nICht, wenn 
und solange der. Versehrte mehr als 50 v. H. der vollen 
Ge 1 d- und SaChbezüge (§ 49 Abs. 1) vor dem Eint r I t t der 
ArbeitsunfähIgkeit weiter bezieht. Bezieht der Versehrte 
SO v. H. der vollen Geld- und SaChbezüge weiter, gebührt 
Familiengeld bzw. Taggeld zur Hälfte.Elne Erhöhung der 
Geld- und Sachbezüge, dIe nach dem BegInn der 
ArbeitsunfähigkeIt auf Grund gesetzlicher oder 
kOllektivvertraglicher Regelungen eintrItt, hat außer 
Betracht zu bleIben. 

(5) Bel Versehrten, die nach den BestImmungen dieses 
BundeSgesetzes krankenversichert und vom AnSDruch auf 
Krankengeld nIcht ausgeschlossen (§ 138 Abs. 2) sInd, 
fällt das Familiengeld bzw. das Taggeld mit Beginn der 
27. WOChe nach Eintritt des VerSicherungsfalles an. 

(6) Trifft der Bezug von Fam:llen(Tag)geld aus eIner 
gesetzlichen Krankenversicherung mit eInem Anspruch auf 
FamIliengeld bzw. Taggeld zusamnen, so runt dieser 
Anspruch In der Höhe des Bezuges von Famlllen(Tag)geld 
aus der Krankenversicherung; hlebel Ist einem solchen 
Bezug die Zeit, für die gemäß § 138 Abs. 1 Anspruch auf 
Krankengeld nicht besteht, gleichzuhalten. 

(7) OIe in der UnfallversIcherung gemäß § 8 Abs. 1 
z. 3 llt. 11 und I Ted lverslcherten sind vom AnsprUCh auf 
Famillen- und Taggeld ausgeSChlossen. 

(BGB1.Nr.6/1968, Art.I Z.s8, Ü. Art.III Abs.9) -
1. Jänner 1968; (BGB1.Nr.17/1969, Art.I Z.30) -
1. Jänner 1969; (BGBI.Nr.31/1973, Art.III Z.ll, Ü. 
Art.VI Abs.22) - t. Jänner 1973; (BGBI.Nr.704/1976, 
Art.III Z.l1) - 1. Jänner 1977. 

Besondere Unterstützung 

§ 195. Für die Dauer eIner Unfallhellbehandlung 
(§ 191) oder einer Krankenbehandlung (§ 119) kann der 
Träger der Unfallversicherung dem Versehrten oder seinen 
Angehörigen In Berücksichtigung der Schwere der 
Verletzungsfolgen und der langen Daue~ der Behandlung 
eIne besondere Unterstützung gewähren; eine solche 
Unterstützung kann unter Bedachtnahme auf die 
FamilIenverhältnIsse des Versehrten und die 
wirtschaftliche Lage desselben bzw. der 
unterhaltspflichtigen AngehörIgen auch zu dem Zweck 
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§§ 196 BI S .198 
gewährt werden, dle ~osten des 1ransportes des 
Versehrten van Ort der Behandlung an den Ort des 
Wohnsitzes ganz oder teilweise zu ersetzen. 
(BGBI.Nr.588/1981, Art.III Z.S) - 1. Jänner 1982. 

Versagung der Versehrtenrente 
und allfälliger Zuschüsse bei 

ZUl:fiderhandlung 

§ 197. (1) BefOlgt der Versehrte eine die 
Unfallheilbehandlung oder die Krankenbehandlung (§ 119) 
betreffende Anordnung ohne triftigen Grund nicht und 
wird dadurCh seine Erwerbsfähigkeit ungünstig 
beelnflußt, so können Ihm die Versehrtenrente und 
allfällige Zuschüsse auf Zelt ganz oder teilweise 
versagt werden, wenn er vorher auf die Folgen seInes 
Verhaltens schriftlIch hIngewIesen worden Ist. 

(2) Für die Dauer der Versagung gebührt den Im Inland 
sich aufhaltenden Angehörigen, die Im Falle des Todes 
des VersiCherten Infolge des Arbeitsunfalles (der 
Berufskrankheit) AnsprUch auf Hinterbliebenenrenten 
hätten, eine Rente In der Höhe der Hälfte der versagten 
Rente beziehungsweise des versagten Teiles der Rente mit 
Ausnahme allfälliger KInderzuschüsse und des 
HIlflosenzuschusses. Zu dieser Rente gebühren allfällige 
KInderzuschüsse In der HÖhe der versagten 
KInderzuschüsse bezIehungsweise des versagten TeIles 
dIeser ZUSChüsse. Der AnsprUCh steht In folgender 
ReIhenfolge zu: Ehegatte. Kinder, Eltern. Geschwister. 
Den LeIstungsansprÜChen der Hinterbliebenen nach dem 
Ableben des Versicherten wird hledurch nicht 
vorgegriffen. 

(BGB l. Nr. 17/1969, Art. I Z.31) - 1. Jänner 1969. 

BerufliChe Haßnahaen der Rehabilitation 

§ 198. (1) Durch die beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation soll der Versehrte In die Lage versetzt 
werden, seInen früheren oder, wenn dies nicht möglich 
Ist, einen neuen Beruf aUSZuüben. 

(2) DIe beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation 
umfassen Insbesondere: 

1. die berufliChe Ausbildung zur Wiedergewinnung 
oder Erhöhung der ErwerbsfähIgkeIt und, Insoweit der 
Versehrte durch den Arbeitsunfall oder dIe 
BerufskrankheIt In der Ausübung seines Berufes oder 
eines Berufes, der Ihm zugemutet werden kann, wesentlich 
beeInträChtIgt Ist, dIe AUSbIldung für einen neuen 
Beruf. Oie berufliche AusbIldung wIrd so lange gewährt, 
als durch sIe die ErreIchung des angestrebten Zieles 
(§ 172) zu erwarten Ist; 
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2. dIe Gewährung von Zuschüssen, Darlehen und/oder 
sonst Igen HI I fsmaßnahmen zur. Ermögllchung der 
Fortsetzung der Erwerbstätigkelt; 

3. dIe Hilfe zur Erlangung eIner ArbeItsstelle oder 
einer anderen ErwerbsffiÖgllchkelt. 

(3) Als Maßnahmen Im SInne des Abs. 2 Z. 3 kann der 
Unfallversicherungsträger 

1. einem Versehrten. der eine ArbeItsstelle 
angenommen hat, In der er das volle Entgelt erst nach 
Erlangung der erforderlIchen Fertigkeit erreichen kann, 
fOr dIe Ubergangszelt, längstens aber für vier Jahre, 
einen Zuschuß bis zum vollen Entgelt gewähren; 

2. einem Versehrten Zuschüsse und/oder Darlehen zur 
BeSChaffung von ArbeItskleidung oder eIner 
ArbeItsausrüstung gewähren; 

3. dem DIenstgeber eInes Versehrten, der eIne 
ArbeItsstelle angenommen hat, In der er seine volle 
LeistungsfähigkeIt erst nach Erlangung der 
erforderliChen FertIgkeit erreIchen kann, für dIe 
ÜbergangszeIt, längstens aber für vier Jahre, wenn er 
dem Versehl·ten das betrIebsübliche Entgelt zahlt, einen 
Zuschuß gewähren. (BGBI.Nr.684/1978, Art.III Z.5) -
t. Jänner 1977. 

(4) Bel der Durchführung der Maßnahmen der 
beruflichen RehabIlItation hat der Träger der 
UnfallverSIcherung. soweIt er dIe DurChfÜhrung dIeser 
Maßnahmen nicht nach § 200 überträgt, mIt den 
zuständIgen DIenststellen der ArbeItsmarktverwaltung 
zusammenzuarbeIten. 

(BGBI.Nr.704/1976. Art.III Z.12. Ü. Art.VI AbS.13) -
1. Jänner 1977. 

Übergangsgeld 

§ 199. (1) Der Unfallversicherungsträger hat dem 
Versehrten für dIe Dauer einer AusbIldung gemäß § 198 
Abs. 2 Z. 1 eIn Übergangsgeld zu leisten. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt Im Ausmaß von 60 v.H. 
der Bemessungsgrundlage. Es Ist für die AngehörIgen von 
Versehrten (§ 123) zu erhöhen, und zwar für den 
Ehegatten um 10 v. H. und für jeden sonstigen 
AngehörIgen um 5 v. H. der Bemessungsgrundlage. Das 
Gesamtausmaß des erhöhten Übergangsgeldes darf die 
Bemessungsgrundlage nICht ÜbersteIgen. Es gebÜhrt 
monatlich In der Höhe eines Zwölftels des 
Jahresbetrages, gerundet auf volle Schilling. 
(BGBI.Nr.684/1978. Art.III Z.6) - 1. Jänner 1979. 

(3) Auf das Übergangsgeld sInd ein dem Versehrten 
gebührendes Erwerbseinkommen, eine sonst gebührende 

I\S\/{; , 

§§ 198 BIS 199 
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§§ 199 BIS 201 

Geldleistung aus der Unfallversicherung bzw. eine 
Barleistung nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz 
anzurechnen. Hinsichtlich der Ermittlung des 
Erwerbseinkommens aus einem land(forst)wlrtschaft lichen 
Bet~leb Ist § 292 AbS. 5 und 7 entsprechend anzuwenoen. 
(BGBI.Nr.590/1983. Art.I Z.10 und Art.VIII Abs.2 Ilt.b) 
- I.April 1984; (BGBI.Nr.xxx/1991. Art.I Z.3 llt.a und 
b) - I.Aprll 1991. 

(4) Während der Dauer einer AusbIldung gemäß § 198 
Abs.2 Z. I kann der UnfallversIcherungsträger neben dem 
Übergangsgeld dem Versehrten einen Beitrag zu den Kosten 
des Unterhaltes für Ihn und seine Angehörigen (§ 123) 
leIsten. soweit billigerweise anzunehmen Ist. daß der 
Versehrte dIe Kosten der bisherigen Lebensführung aus 
einem anderen EInkommen nicht decken kann. 

(BGB1.Nr.704/1976. Art.III Z.13. Ü.Art.VI Abs.13) -
I.Jänner 1977. 

Übertragung der Durchführung von beruflichen 
Maßnahnen der Rehabtlitation 

§ 200. (1) Der Unfallversicherungsträger kann die 
Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
RehabilitatIon einer DIenststelle der 
Arbeitsmarktverwaltung übertragen. Er hat der 
Dienststelle der ArbeItsmarktverwaltung die 
ausgewiesenen tatsäChlichen Kosten soweit zu ersetzen 
als sIe über das hinausgehen. was dlese'Dlenststelle an 
arbeitsmarktpolitischen Förderungsmaßnahmen gewährt 
hätte. wäre ein Begehren auf derartige Maßnahmen 
gestellt worden. 

(2) Der Unfallversicherungsträger und dIe 
Dienststellen der ArbeItsmarktverwaltung können zur 
Abgeltun9 der Ersatzansprüche unter Bedachtnahme auf die 
Zahl der in Betracht kommenden Fälle und auf die Höhe 
der durChschnittlichen Kosten der In diesen Fällen 
gewährten berufliChen Maßnahmen der RehabIlitation die 
Zahlung jährlICher Pauschbeträge vereinbaren. 

(BGBI.Nr.704/1976, Art.III Z.14. Ü. Art.VI Abs.13) -
1. Jänner 1977. 

Soziale Maßnahgen der Rehabilitation 

§ 201. (1) Die sozialen Maßnahmen der Rehabilitation 
umfassen solche Leistungen. die über die 
Unfallheilbehandlung und die beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation hinaus geeignet sind. zur ErreiChung des 
Im § 172 angestrebten ZIeles beizutragen. 

(2) Als Maßnahmen Im Sinne des Abs. I kann der 
Unfallversicherungsträger unter Bedachtnahme auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Versehrten 
Insbesonaer~ gewähren: 
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§§ 201 BIS 201a 

,. einem Verßehrten einen. Zuschuß und/oder ein 
Darlehen zur Adaptlerung der von Ihm bewohnten oder zu 
bewohnenden RäumliChkeIten, durch dIe Ihm deren 
Benutzung erleichtert oder ermögliCht wird; 

2. einem Versehrten. dem auf Grund seiner 
Behinderung die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutbar Ist. 

a) einen Zu schuß zu den Kosten für die Erlangung 
der Lenkerbefugnis. 

b) einen Zuschuß und/Oder ein Darlehen zum Ankauf 
bzw. zur Adaptlerung eines Personenkraftwagens. 

(3) Als Maßnahme Im Sinne des Abs. 1 kann der 
UnfallversIcherungsträger auch den Versehrtensport, wenn 
er In Gruppen und unter ärztlicher Betreuung ausgeübt 
wird. durch die Gewährung von Zuschüssen an die in 
Betracht kommenden EinriChtungen gegen Nachweis der 
Widmungsgemäßen Verwendung fördern. 

(4) Als Maßnahme Im Sinne des Abs. 1 kann der 
UnfallversIcherungsträger überdies durch die Gewährung 
von ZuschOssen an die In Betracht kommenden 
EInrIchtungen einer Gemeinde. einer GebIetskörperschaft. 
eines Landesarbeitsamtes. eines Landesinvalidenamtes. 
eines Sozialversicherungsträgers sowie einer 
gesetzlichen beruflichen Vertretung der DIenstgeber und 
Dienstnehmer die BeSChäftIgung des Versehrten In einer 
geSChützten Werkstätte bzw. In einer Einrichtung der 
BesChäftigungstherapie fördern. 

(BGB1.Nr.704/1976. Art.!!! Z.15. Ü. Art.Vr Abs.13) -
1. Jänner 1977. 

(5) Mittel der Unfallversicherung können auch zur 
Förderung und Unterstützung von gemeinnütZigen 
Einrichtungen. die die Förderung der Wirtschaftlichen 
sozialen und kulturellen Interessen von Behinderten zum 
Ziele haben, verwendet werden. 

(BGB1.Nr.294/1990. Art.III Z.3) - 1. Juli 1990. 

lustimcung zur Einleitung von 
Maßnahmen der Rehabilitation des 

Unfallverslcherungstragers 

§ 201a. Oie Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträgers bedarf der 
Zustimmung des Versehrten. Vor dessen Entscheidung Ist 
der Versehrte vom VerSiCherungsträger über das Ziel und 
die Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich In 
geeigneter Welse zu InformIeren und zu beraten. Der 
Versehrte hat bel der DurChfÜhrung der Maßnahmen der 
Rehabilitation entsprechend mitzuwirken. 
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Abschnitt III 

Rehabilitation 

§ S. (1)1) Durch die Rehabilitation sollen Beschädigte bis zu einem 
solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden, daß sie in die 
Lage versetzt werden, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen 
zu können. 

(2)1) Diesem Zweck dienen die Heilftirsorge, die orthopädische Versor
gung sowie die beruflichen und sozialen Maßnahmen. 

(3}1) Die erforderlichen Maßnahmen sind nach Geltendmachung des 
Versorgungsanspruches vom Landesinvalidenamt (§ 75), soweit es sich um 
berufliche Maßnahmen handelt, im Einvernehmen mit dem örtlich und 
sachlich zuständigen Arbeitsamt, unverzüglich zu treffen. 

(4)1) Gesundheitsschädigungen von Wehrpflichtigen, die den Präsenz
dienst leisten, sind vom zuständigen Militärkommando (§ 19 des Wehrgesetzes 
. I 9783» unverzüglich dem Landesinvalidenamt (§ 75) anzuzeigen, wenn die yon 
einem Militärarzt festgestellten Gesundheitsschädigungen zumindest mit 
Wahrscheinlichkeit mit der Leistung des Präsenzdienstes in ursächlichem 
Zusammenhang stehen4). Nach Erhalt dieser Anzeige sind die Maßnahmen der 
Rehabilitation durch das Landesinvalidenamt im Einvernehmen mit dem 
örtlich und sachlich zuständigen Arbeitsamt und dem zuständigen Militär
konunando erstmalig von Amts wegen einzuleiten. Wenn die Einleitung von 
Rehabilitationsmaßnahmen von Vorfragen abhängig ist, die in das Gebiet 
ärztlichen Fachwissens fallen, hat der leitende Arzt des Landesinvalidenamtes, 
ein von ihm bestimmter ärztlicher Sachverständiger oder ein Militärarzt 
mitzuwirken. Bei Beschädigten, die Anspruch auf gesundheitliche Betreuung 
nach dem IV. Abschnitt des Heeresgebührengesetzes 19855) haben, ist 
unbeschadet der Bestimmung des § 9 Abs. 2 nach Erlöschen dieses Anspruches 
eine noch nicht abgeschlossene Heilbehandlung ohne Unterbrechung fortzu
setzen. 

Zu § 5: I) Abs 1 bis 3 idF des Art I Z 4 der 13. HVGNov BGBI 1977/612. 
I) Abs 4 idF des Art I Z 4 der 13. HVGNov BGBI 1977/612, des Art II Z 6 der 17. 

HVGNov BGBI 1985/483 und des Art II Z 3 der 19. HVGNov 1989/648. 
I) S unter XI a 1. 
4) Die Feststellung, ob eine Dienstbeschädigung vorliegt, ist gern § 74 HVG 

ausschließlich den Landesinvalidenämtem bzw der beim BMAS errichten Schiedskarn
mission vorbehalten. 

S) 5 unter XI b 3. 

Lfgen 
9SS u 956 

10 

[ XI. Wehrrecht, b) Vergütungsvorschrifien -) Österr. Recht 
1. 3.1991 

lt. 

,t l 
~ 
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§ 6. (I }I) Der Beschädigte hat Anspruch auf unentgeltliche Heilfürsorge 
bei jeder als Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheitsstörung und deren 
Folgen, um seine Gesundheit und Erwerbsfähigkeit möglichst wiederherzu
stellen, den. Eintritt einer Verschlimmerung zu verhüten und die durch die 
Gesundheitsstörung bedingten Beschwerden zu lindern. Erwerbsunfähige (§ 23 
Abs. 2) haben Anspruch auf unentgeltliche Heilftirsorge bei jeder Gesund
heitsstörung. Den gleichen Anspruch haben auch die übrigen Schwerbeschä
digten, wenn sie einen Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs 5 beziehen und weder 
der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Unfall
heilbehandlung gegen einen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben. 

(2)1) Die Heilftirsorge umfaßt 

1. als Heilbehandlung: 
a) ärztliche Hilfe; 
b) Zahnbehandlung ; 
c) Beistellung von Heilmitteln und HcilbeheIfen; 
d) Hauskrankenpflegc; 
e) Pflege in einer Krankenanstalt, mit Ausnahme der in Abs. 3 

genannten Anstalten; 
2. Krankengeld, gegebencnfalls :111 desscl1 Stelle Familien- oder Tag

geld. 

(3)1) Wenn die HeilfUrsorgemaßnahmen nach Abs. 2 keinen genügenden 
Erfolg zeitigen oder erwarten lassen, gebühren dem Besc'hädigten als erweiterte 
Heilbehandlung folgende Leistungen: 

1. Unterbringung in einer Krankenanstalt, die vorwiegend der Reha
bilitation dient; 

2. Kur in einem Heilbad oder heilklim;ltischc Kur gcmäß den behörd
lich anerkannten Indikationen; 

3. Unterbringung in einem Genesungsheim. 

(4)3) Die in Durchftihrung der Heilftirsorge nach Abs. 2 und 3 
erwachsenden unvermeidlichen Reisekosten sind dem Beschädigten zu 

Zu § 6: ') Abs I letzter Satz idF des Art Il Z 4 der 19. HVGNov 1989/648. 
I) Abs 2 und 3 idF des Art 1 Z 4 der 14. HVGNov BGBI 1980/226. 
I) Abs 4 letzter Satz wurde durch Art 1I Z 2 der 18. HVGNov BGBI 1987/614 

angemgt. 

Östcrr. Recht 
1.3.1991 XI. Wehrrecht, b) Vergütungsvorschriften Lfgen 

955 u 956 

IOa 

1298/A
B

 X
V

III. G
P - A

nfragebeantw
ortung  (gescanntes O

riginal)
16 von 22

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



5 HVG 

ersetzen. Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen, so 
sind ihm für die Dauer einer Kur'gemäß Abs. 3 Z 2 auch die Aufenthaltskosteu 
ftir eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die Kur in einer Anstalt durchgeführt 
wird, in der kein Personal zur Verfügung steht, das die erforderliche Hilfe 
~~~~ , 

§ 7. (1)1) Der Beschädig~e ist auf begründetes eigenes Verlangen oder, 
wenn es die Art seiner als Dienstbeschädigung . anerkannten Gesundheits
schädigung im Zusammenhalte mit seinen persönlichen' Verhältnissen in 

" 

), 

Zu § 7: I) Abs 1 idF des Art I Z 5 der 14. HVONov BOBI1980/226. 

Lfgen 
955 u 956 
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1. 3.1991 
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(L 

L HVG 5 

seinem Interesse oder in dem seiner Umgebung erfordert, in einer Kran
kenanstalt (§ 2 des Krankenanstaltengesetzes, 13GB!. Nr, 1/1957) un tcr
zubringen. 

(2) Ist die Gesundheitsstörung eines in voraussichdich 11J\lcrndcr 
l\nstaltspflcge untergebrachten Beschädigten nicht mehr bcsser\ln~sf:ih;g, 
so gilt die Heilfürsorge als abgeschlossen. Der Bund hat dic KoStcn der 
weiteren Anstalt~pflege eines Schwerbeschädigten durch Umw:1ndlu!1~ der 
Bcsch;idigtenrp.nte nach den Best.immungen des § 61 zu übernehmen. 

§ S. (1) Ist der Beschädigte in der gesetzlichen Krankel1\'c!'sicher\lng 
, .. crsichert, so hat er bei einer auf eine Dienstbcschädigt!!1g zuriidtzufi.ih
rcndcn Erkrankung Ansprudl auf die Leistungen cer Krankc:1\'ersichcrung 
mit der Einschränkung, daß die Dauer der Leisttlngspflicht des Trägers 
der Krankenversicherung hinsichtlich des Kr:1nkengeldes, Familicn(T~g)
gel.des und der Anstaltspflege mit 26 Wochen begrenzt wird. Ist diese 
Leistungsdauer verstrichen, so entfällt die weitere Leist~lIlgspf!icht hin
sidltlich der Geldleistungen und der Anstaltspflege :l\lch für eine ne\lc 
Erluankung, dic auf dic glcic.~e Dienstbeschädigllng zurlickzufiihren isr. 
Leistungen der erweiterten Heilbehandlung (§ 6 Abs. 3) sind :1l!S den 
Mitteln der Sozialversicherung für Erkrankungen, die in einer DiCl1st
beschädigung ihre Ursadlc haben, nicht zu gewähren. Solange dem 
Beschädigten nach den Vorschriften der gesetzlichen Kr:lnkenversicherung 
ein Anspruch auf LeiStungen der Krankenvcrsicherung zusteht, !nt der 
Triigel' der gesetzlichen Krankenversicherung die Geldleistun[;cn und die 
Anstaltspflege auch nach Ablauf der oben bezeid1neten D~uer der Lci
stungspflicht gegen Ersatz der Aufwendungen (§ 13) ~uf die satzungsmäßige 
Dauel· weiter zu gewähren. Der Ansprud1 auf Heilfiirsorgc n~ch cl iCSCI11 
ßundesgesetze ruht, solange und insoweit der Be~chKdigtc A nspnlch :nlf 
LeiStungen der gesetzlichen Krnnkenversidlertmg hat. 

(2) Hat der Beschädigte als Pflichtversicherter keinen Anspruch :ilJS 

dcr ~eset7.lidlen Krankcnversicherung, so wird cr zur Durchfiihrun~ der 
Hcilfürsorge der Gebietskr:1I1kenkasse seines Wohnsitzes zugeteilt. Zuge
teilte erhalten die Heilfürsorge nadl Art, Umfang und Dauer, wie si!' 
die Gebietskrankenkasse den bei ihr Pflid1tversid1enen auf Grund gcseez
Jidler oder satzungsmäßiger Vorsduiften Z;1l gewähren hat. Kr:1nkcngcld 
lind FamiJien(Tag)geld wird jcdodl nur nadl Maßgabe der Vorschriften 
der §§ 11 und 12 gewährt. 

(3) Der Anspruch auf Krankengeld und Flmilien(Tag)gcld ist \'011 

ß~s(;h;idigten, die in dcr gesetzlichen Krankenvcrsid1crung pflidltyersidlL'rt 

Onerr, R.d" 
1_ 12. 1986 
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5 IIVG 

oder freiwillig versichert sind, nach Ablauf der Leistungspflicht des Trä
gers der Krankenversicherung bei sonstigem Ausschluß für die rlickliegende 
Zeit binnen SCd1S Wochen geltend zu machen. 

§ 91). (1) Solange und insoweit der Beschädigte ~Is WehrpflidHigcr 
Anspruch auf gesundheitliche Betreuung nadl den Bestimmungen des 
IV. Abschnittes des Heeresgebührengesetzes 19852) hat, ruht der Anspru.:h 
auf Heilfürsorgenach § 8. 

(2) Das Landesinvalidenamt kann mit Zustimmung des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung die Gewährung der nadl den Bestim
mungen des IV. Abschnittes des Heeresgebührengesetzes 1985 zu erbrin
genden Heilbehandlungsmaßnahmen jederzeit an sich ziehen und die 
Heilfürsorge nach den Bestimmungen dieses B\mdesgesetzes durchfUhren. 
Das Landesinvalinenamt tritt dann hinsichtlich dieser Leistungen dem 
Beschädigten und seinen Angehörigen gegenüber in alle Pflidlten und 
Rechte jener militärischen Dienststelle, die nach -der angeführten Geseezes
stelle zur gesundheitlichen Betreuung -der Wehrpflichtigen zuständig ist. 
Das bndcsinvalidenamt hat in diesen Fällen dem Bundesministerium 
für bndesyerteidigung anzuzeigen, daß es von einem bestimmten Tage 
an die Heilfürsorge gewährt; von diesem Zeitpunkt an hat der Beschä
digte keinen Ansprudl auf gesundheitliche Betreuung nadl dem Heeres
gebührengesetz 1985. 

§ 10. (1) Ober den im § 8 bezeichneten Umfang hinaus ist Heil
fürsorge zu gewähren, wenn dadurch das Ziel der Heilfürsorge zu 
erreichen ist. Die Durchführung dieser Mehrleistungen kann dem zustän
digen Träger der Krankenversicherung mit dessen Zustimmung übertr~gen 
werden. 

(2) Sind dem Beschädigten Kosten einer Heilfürsorge ohne 1n;\l1-
spruchn~hme des Trägers der Krankenversicherung oder des Landesinva
lidenamtes erwachsen, so sind ihm diese Kosten unter der Voraussetzung, 
d~ß die Inanspruchnahme des Trägers der Krankenversidlerung oder des 
Landesinvalidenamtes aus zwingenden Gründen nicht möglidl gewesen ist, 
in der Höhe zu ersetzen, die der Bund nam § 14 zu tragen gehabt hätte. 

§ 11. (1) Für die Dauer einer nicht mit voller Verpflegung verbun
denen Heilbehandlung erhält der Beschädigte Krankengeld, wenn er 

12 

Zu § 9: ') S 9 idF des Art Il Z 7 und S der 17. HVGNov BGlll 1985/4S3. 
") s unter XI b 3. 

XI. Wehrrecht, b) VergütungsvorsdlrH.cn Osterr. Red" 
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infolge der Erkrankung in seinem vor dem einzelnen Krankheitsfal! 
oder vor der Einrückung zum Präsenzdienst zuletzt ausgeübten Beruf 
arbeitsunfähig ist. Das Krankengeld ist aber nur insoweit und sobnJ.!(' 
zu gewähren. als im einzelnen Krankheitsfall ein Einkommen (§ 25), das 
der Besmädigte unmittelbar vor dem Beginne der Erkrankung oder vor 
der Einrückung zum Präsenzdienst bezogen hat, durch diese gemindert 
ist. Der Ansprum auf Kr:tnkengeld entfällt, solange der Beschädigte, 
abgesehen von der Beschädigten rente nach diesem Bundesgesetze, während 
der Erkrankung ein monatliches Einkommen (§ 25) hat, das die Höhe der 
ihm bei Erwerbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) gebührenden Besch:idigtenrenrc 
einschließlich der Familienzuschläge (§ 26) überSteigt. 

(2)1) Bei Zugeteilten (§ 8 Abs 2) ist die Höhe des Krankengeldes so zu 
bemessen, als ob der Beschädigte bei einer Gebietskrankenkasse pflichtversi
chert wäre. Es beträgt aber im Höchstfall täglich ein Dreißigste! der dem 
Beschädigten im Falle der Erwerbsunfähigkeit .(§ 23 Abs. 2) gebührenden 
Beschädigtenrente einschlicßiich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) und der 
Familienzuschläge (§ 26) abzüglich eines Dreißigstels der dem Beschädigten 
einschließlich des Erhöhungsbetrages ·und der Familienzuschläge geleisteten 
Beschädigtenrente. Hat ein Zugeteilter vor der Einruckung zum Präsenzdienst 
und seit der Beendigung qer Dienstleistung, durch die er die Dienstbeschädi
gung erlitten hai, noch kein Arbeitseinkommen bezogen, so ist das tägliche 
Krankengeld in dieser Höchs:grenze zu bemessen. 

(3)1) Wird einem Zugeteilten Hir einen Zeitraum, in dem er Krankengeld 
bezogen hat, eine Beschädigtenrente (§ 23) zuerkannt. so ist das Krankengeld 
auf die einschließlich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) und der Familienzu
schläge (§ 26) gebührende Rente anzurechnen. 

§ 12. (I}I) Für die Dauer ei.ner mit voller Verpflegung verbundenen 
Heilbehandlung gebührt dem Beschädigten Hir die Angehörigen, deren 
Unterhalt er bisher ganz oder überwiegend bestritten hat, ein Familiengeld, 
wenn er, abgesehen von der Beschädigtenrente nach diesem Bundesgesetz, 
während dieser Heilbehandlung kein monatliches Einkommen (§ 25) hat, das 
die Höhe der ihm im Falle der Erwerbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) gebührenden 
Beschüdigtenrente einschließlich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs.5) und der 
Familienzuschläge (§ 26) übersteigt. 

Zu § 11: I) Abs 2 zweiter Satz idF des Art II Z 5 der 19. HVGNov BGBI 1989/648. 
Abs 2 letzter Satz idF des Art I Z 5 der 10. HVGNov BGBI 19721165. 

I) Abs 3 wurde durch Art II Z 6 der 19. HVGNov BGBI 1989/648 angefUgt. 
Zu § 12: ') Abs 1 idF des Art II Z 7 der 19. HVGNov BGBI 1989/648. 
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(2) Das tägliche Familiengeld beträgt die Hälfte des nach § 11 Abs. 1 
und 2 zu errechnenden Krankengeldes. Den im § 8 Abs. 1 bezeichnetcn 
llcsdl:idigtcn hat jedoch das L:mdesinvalidenJmt während einer gemäß 
§ 6 Abs. 3 bewilligten erweiterten Hcilbchandlung das familicngcld in 
dcm Ausmaß und für die Dauer zu g.ewähren, wie es die Geboietskranken
kasse den bei ihr Pflichtversicherten auf Grund gesetzlicher oder sat
zungsm:ißiger Vorschriften zu gewähren hat, sofern dies für den Beschä
digten günstiger ist. 

(3)2) Die Beschädigtenrente wird während einer mit voller Verpflegung 
verbundenen Heilbehandlung weiter geleistet, doch ist eine bereits zuerkannte 
Pflegezulage (§ 27) oderHilflosenzulcige (§ 27 a)3) oder ein bereits zuerkannter 
Zuschuß zu den Kosten rur Diätverpflegung (§ 26 b) mit dem ersten Tag des 
auf den Beginn der Heilbehandlung folgenden vierten Monates einzustellen 
und erst für den Monat wieder zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet 
wurde. Hat ein Beschädigter rur unterhaltsberechtigte Angehörige nicht zu 
sorgen, so ist die Zahlung des Erhöhungsbetrages zur Beschädigtenrente nach 
§ 23 Abs. 5 auf die gleiche Dauer einzustellen. Eine während einer mit voller 
yerpflegung verbundenen Heilbehandlung beantragte Pflegezulage oder 
Hilflosenzulage oder ein beantragter Zuschuß zu den Kosten rur Diätverpl1e
gung ist beim Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen frühestens vom Ersten 
des Monats an zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Das 
gleiche gilt rur den Anspruch auf einen Erhöhungsbetrag zur Beschädigtenren
te nach § 23 Abs. 5, wenn der Beschädigte rur keine unterhaltsberechtigten 
Angehörigen zu sorgen hat. . 

(4)4) Für die im Abs. 1 bezeichnete Dauer gebührt dem Beschädigten, dem 
ein Familiengeld lediglich aus dem Grunde nicht zu leisten ist, weil er den 
Unterhalt von Angehörigen nicht bestritten hat, an Stelle des Familiengeldes 
ein Taggeld in Höhe eines Viertels des nach § 11 Abs. I und 2 zu errechnenden 
Krankengeldes. Die Bestimmungen des Abs. 2 zweiter Satz sind entsprechend 
anzuwenden. Solange ein Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5 gebührt, ist kein 
Taggeld zu leisten. 

§ 13. (1) Soweit ein Träger der Krankenversidlerung nur nadl den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung von Heilfürsorge ver
pflidltct ist, werden ihm die entstandenen Kosten und der entsprechende 
Anteil an den Verwaltungskosten ersetzt. Das Bundesministerium für 

l) Abs 3 idF des Alt I Z 6 der 10. HVGNov BGBI 19721165. 
') Nicht aber eine Blindenzulage (§ 28). 
') Abs 4 idF des Alt II Z 8 der 19. HVGNov BGBI 1989/648. 
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soziale Verwaltung ist erm~d1tigt, diesen Ersatz in Pauschbetr~~en zu 
gewährl'l1. Es setzt die Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes 
der üSll·l ... eic.:hisc.:hcn So;o.iah-"rsi,·herungsträgcr (§ 31 des AII,;l'lllcillcll 
So~ialversic.:herungsgc~ctzcsl), BGBI. Nr. 189/1955) im EiJl\'(. ... nl·!tlllcll mit 
dem ßundesministerium für Finanzen fest. 

(2) Die Ersatzansprüdle nach Abs. 1 sind vom Träger der }\.r;lnkc:l
vcrsidlerung binnen 14 Tagen nach dem Beginne der Heilbchlndlung 
beim Landesinvalidenamt anzumelden. Werden sie später angenwidct, so 
kann für die vor der Anmeldung liegende Zeit der Ersatz abgelehnt 
werden. 

(3)2) Für Streitigkeiten über Ersatzansprüche nach diesem Bundesgesetz 
zwischen den Trägem der Krankenversicherung und dem Bund gelten 
sinngemäß die Bestimmungen über das Verfahren in Sozialrechtssachen nach 
§ 65 Abs. I Z 3 des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes'), BG BI. Nr. 104/1985; 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

(4)4) Insoweit die Leistung der HeilfUrsorge den Trägern der Krankenver
sicherung übertragen ist, werden Streitigkeiten zwischen den Beschädigten und 
den Tr1igern der Krankenversicherung im Verfahren in Sozialrechlssachen 
nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz

'
) entschieden; dieses Verfahren 

greift nicht Platz, wenn nur die Frage strittig ist, ob eine Erkrankung mit einer 
Dienstbeschädigung ursächlich zusammenhängt. Die Entscheidung über diese 
Frage trim das Landesinvalide'lamt. 

§ 14. (1 )1) G r 11 11 cl s atz b e s tim m u n g. Für die Pflege in einer 
Krankenanstalt gelten gemäß Artikel 12 Abs. 1 Z. 1 des Bunde,- Vcrfls
sllngsgcsetzes in der fassung von 1929~) folgende Grundsätze: 

Den öffcntlidlen Krankenanstalten sind die bchördlich fcStgnctztcp. 
Pflcgege-bührcn der allgemeinen Gebührenklasse ZLI cl·setzen. \X·i rd die 
Anstaltspflege weder in einer· öffentlidlcn Krankcnanst:llt noch in einer 
Anstalt des Bundes durchgeführt, so ist die Höhe des Ansprudlcs auf 
Ersatz der Verpflegskostcn durch priv:ltl"echtlidle Verträge allgcmein oder 

Zu § 13: I) s unter IX d I. 
l) Abs 3 idF des Art II Z 3 der 18. HVGNov 1987/614. 
l) S uner V e 21. 
') Abs 4 erster Halbsatz idF des Alt n Z 4 der 18. HVGNov BGBI 1987/614. 

Zu § 14: I) Abs I idF dcs Alt JI Z 10 der 17. HVGNov BGBI 1985/483. 
l) S unter I a 3. 

Österr. Recht 
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'5 HVG 

für besondere Fälle zu regeln. Solche übereinkommen bedürfen. wenn 
sie von einem Landesinvalidenaint abgeschlossen werden, der Genehmi
gung durdl das Bundesministerium für soziale Vcrwaltung. 

(2) Für l\rzte, Dentisten, Apotheker und andere Vertragspartner 
gelten, wenn die Heilfürsorge vom Landesinvalidenamt durch[;cfühn 
wird, die bei dem für Zugeteilte (§ 8 Abs. 2) zuständigen Träger der 
Krankenversicherung. in Geltung stehenden privatrechtlichen Verträge im 
Sinne der §§ 338 und 349 des AllgemeinenSozialvcrsicherungsgesetus3). 

Bestehen solche Verträge nicht oder sind sie nicht anwendbar. so sind ent
sprechende privatrechtliche Verträge, die das Vertragsverhältnis allgemein 
oder für besondere Fälle regeln, mit den in Betracht kommenden öffent
lich-rechtlichen Interessenvertret1.mgen der l\nte, Dendsten, Apotheker 
und den anderen Vertragspartnern abzuschließen. Solche Vereinb:lrungen 
bedürfen, wenn sie von einem Landesinvalidenamt abgeschlossen werden, 
der Genehmigung durch das Bundesministerium für soziale Verwaltung. 

§ 15. (I}I) Der Beschädigte hat zur Wiedergewinnung oder Erhöhung 
seiner infolge der Dienstbeschädigung geminderten Erwerbsfahigkeit oder zur 
Behebung oder Erleichterung der Folgen der D~enstbeschädigung Anspruch 
auf orthopädische Versorgung. Erwerbsunfähige (§ 23 Abs. 2) haben Anspruch 
auf orthopädische Versorgung auch für Körperschäden, die mit der Dienstbe. 
schädigung in keinem ursächlichen Zusammenhang stehen. Den gleichen 
Anspruch haben auch die übrigen Schwerbeschädigten, Wenn sie einen 
Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5 beziehen und weder der gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Heilbehelfe im Rahmen 
der Unfallheilbehandlung oder aufKörperersatzstücke, orthopädische Behelfe 
oder andere Hilfsmittel gegen einen Träger der gesetzlichen Unfallversiche
rung haben. 

(2) Die orthopädische Versorgung wird vom Bunde beigesteIlt und 
um faßt die Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopäd.ischen und 
anderen Hilfsmitteln, deren Wiederherstellung und Erneuerung. Die Be
stimmungen des § 14 Abs. 2 gelten sinngemäß. Der Bund kann sich das 
Eigentumsrecht vorbehalten. 

(3)2) Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel, Kosten-
ersatz an Stelle von Sachleistungen, Beihilfen zur Anschaffung von Motorfahr-

I) s unter IX d 1. 

Zu § IS. I) Abs 1 letzter Satz idF des Art II Z 9 der 19. HVGNov BGBI 1989/648. 
I) Abs 3 erster Satz idF des Art II Z 11 der 17. HVGNov BGBI 1985/483. 
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zeugen und Pauschbeträge als Ersatz rur außergewöhnlichen KJeider- und 
Wäscheverbrauch sind nach Maßgabe der Anlage zu § 32 des Kriegsopferver
sorgung~gesctzes 1957)} zu gewähren. Das Bundesministerium rur soziale 
V erwaltllng kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium rur Finanzt:n 
auf Antrag über den Bereich der Anlage hinaus Leistungen gewähren, wenn 
hiedurch das Ziel der orthopädischen Versorgung erreicht wird; die wirt
schaftlichen Verhältnisse des Beschädigten sind hiebei außer Betracht zu 
lassen. 

(4) Beschafft sich ein Beschädigter ein Körpcrcrsaustück, ein ortho
pädisdlcs oder anderes Hilfsmittel selbst, so sind ihm die Kosten zu 
ersetzcn, die dem B-unde erwachsen wären, wenn die orthopädisdlc Ver
sorgung durch diesen erfolgt wäre. 

(5) Die unvermeidlichen Reisekosten, die cem Besdlädigten beim 
Bezug, bci der Wiederherstellung oder Erneue:ung von Körperersatz
stüd~cn, orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln erwachsen, sind ihm 
zu ersetzen. 

§ 16. [entfallen]') 

§ 17. (1) Der Beschädigte hat Ansprudl auf unentgeltliche beruf
lidle AusbiJ.dung z~r Wiedergewinnung oder Erhöhung seiner Erwerbs
fähigkeit, wenn er infolge der Dienstbeschädigung1) unter Bedachtnlhme 
auf dic Lage des Arbeitsmarktes eine begonnene berufliche Ausbildung 
nidn fortzusetzen oder seinen bisherigen oder einen anderen Beruf, der 
ihm unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse. Kennmisse und 
Fähigkeiten billigerweise zuzumuten ist, nicht oder nur unter geschmälerten 
Bcru.fsaussidlten auszuüben vermag2). 

I) S unter IX e 4. 
Zu § 16: I) § 16 wurde durch Art I Z 6 der H. HVGNov BGBI 1980/226 

aufgehoben. 
Zu § 17: I) Ob die Minderung der Erwerbsf~higkc;t JUS einer vollbuSJ! 

o:Jcr tcilbusal als Diensrbcsd\ädigung anerkannten GcsundheitssdJ:idigun!; resul
tiert, ist für den Anspruch auf unentgeldid\e beruflidJe Ausbildung ohne Be
deutung, weil dieser Anspruch gen.uso unteilbar ist wie der AnsprudJ auf 
Heilfürsorge und auf orthopädisdJe Versorgung (Er! BMS 14. 4. 1966, IV -129.772-
20 b/1965). 

2) Audl einem Beschädigten mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
weniger als 25 vH bnn unentgeltliche beruflidJe Aus.bildung gewährt werden, 
wenn die im Abs 1 genannten AnsprudJsvoraussetzungen zutreffen. Die Ge
w;ihrung einer dem Besdl,idigten im Falle der Erwerbsunfähigkeit gebührend"n 

Österr. Recht 
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(2) Die Entscheidung über einen Antrag auf Gewährung einer beruf
lichen Ausbildung ist auf Grund eines Berufsberanmgsgut<Jchtcns des 
örtlich und sachlich zuständigen Arbeoitsamtes zu treffen. Die Berufs
beratung ist unter Beteiligung des Landesinvalidenamtes durchzuführen. 

(3) Die berufliche Ausbildung ist auf die für die Erreichung des Aus
bildungszieles erforderliche Dauer zu gewähren. Der Beschädigte ist ver
pflichtet. an der Erreichung dieses Zieles eifrig mitzuwirken. 

(4)1) Für die Dauer der beruflichen Ausbildung hat der Beschädigte, wenn 
er durch sie an der Ausübung einer ihm zumutbaren Erwerbstätigkeit 
gehindert ist, an Stelle l ) der auf Grund der Bestimmungen der §§ 21 und 22 
bemessenen Beschädigtenrente Anspruch atifdie ihm im Falle der Erwerbsun
rahigkeit gebührende Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) und den Erhöhungsoe
trag (§ 23 Abs. 5). 

(5) Für die Dauer einer beruflichen Ausbildllng im Gewerbe bleiben 
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen unberührt. Ein allen falls 
während der beruflichen Ausbildung in einem Betriebe bezogenes Enrgel: 
(Lehrlingsentschädigung) ist auf die Gebührnisse nach Abs. 4 anzurechnen. 
wenn und insoweit nicht bereits eine Anrechnung nach § 23 Abs. 5 
erfolgte'). 

(6) Die in Durchführung der beruflichen Ausbildung en'llchscnden 
unvermeidlid1en Reisekosten sind dem Beschädigten zu ersetzen. 

§ 18. (l)I) Der Beschädigte ist für die Dauer der beruflichen Ausbildung 
in der gesetzlichen Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung pflichtversi
chert, wenn und insoweit er während der beruflichen Ausbildung nicht bereits 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften der Pflichtversicherung in diesen 
Versicherungen unterliegt. Hinsichtlich der Versicherungszugehörigkeit der 
Pflichtversicherten zu den einzelnen Arten der Pensionsversicherung gelten 
die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes l ) sinngemäß. Soll die berufliche Ausbildung mindestens mnf Monate 

Rente ist jedoch nach <lern Wortlaut des Ab~4 in einem solchen Fall nicht mög
lich, weil diese Rente nur anS t e 11 e der auf Grund der Best der §S 21 und 22 
HVG bemessenen Beschädigtenrente zugesprochen werden kann (Erl BMS 14. 4. 
1966, IV-129.772-20 b/1965) •. 

1) Abs 4 idF des Art II Z 10 der 19. HVGNov BGBI 1989/648. 
') Abs 5 2. Satz idF des Art I Z 6 der 5. HVGNov BGBI 1967/260. 
Zu § 18: I) Abs 1 dritter Satz idF des Art I Z 7 der 14. HVGNov BGBI 19801226. 
I) S unter IX d I. 

Lfgen 
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dauern, so ist der Beschädigte auch nach den Vorschriften des Arbeitslosenver· 
sicherungsgesetzes 1977, BGB!. Nr. 6093), in der Arbeitslosenversicherung 
pl1ichtversiehert, wenn er nicht bereits auf Grund der Vorschriften d<'!s 
A rbei tslosen versiehe rungsgesetzes 1977 der A rbei tslosenversiche ru ngs pO ic h l 
unterliegt. Die Ansprüche des Beschädigten für die Folgen der Dienstbeschä
digung nach diesem Bundesgesetz werden hiedurch nicht berührt. 

1) S unter IX b 24. 

Österr. Recht 
I. 3. 1991 
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(2) Sachlich \\l1d örtlich 7-\\ständig ist der V crsidlerungstr:iger, bei 
JL'I11 der ßcsdlJ:d,i!)tc nach Art und Sitz des Betriebes, in J(!l1) die Aus
bildung stattfindet, bei Besüand eines versicherungspflidltigcn n~s<:h:i(ti
~ungsvcrhältnisses versichert wäre. Kommt ein soldlcr Betrieb nicht in 
~ctr:1cht, so ist die Gebietskrankenkasse sachlich und örtlich zl.lSt:indig, 
in deren Bereiche der Beschä-digte während der Ausbildung se.inen st;in
tIigen Aufenthalt hat. 

§ 19. (1)1) Auf die Versicherungen nadl § 18 Ab,. 1 sind, soweit !l) 

Jicscm Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, die Vorschriften des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes~), BGBl. Nr. 189/1955, und des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 19773) in ihrer jeweils geltenden FaSSU!lg 
anzuwenden. 

(2)~) In der Krankenversicherung nach § 18 werden Krankengeld, 
Familien(Tag)geld und Wochengeld nicht gewährt. 

(3)G) Die Beiträge für die Versicherungen nach Abs. 1 werden zur 
Gänze vom Bunde geleistet. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt ein 
kalendertäglidler Arbeitsverdienst in Höhe des sidl jeweils aus § 44 
Abs. 6 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 1955 ergebenden 
Betrages. Für die Höhe der Versicherungsbeiträge sind die Bestimmungen 
des § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2 und 3 und des § 51 a Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes maßgebend. 

§ 20'). Als Maßnahmen zur Ermöglichung der Forcsetzun!,; der 
Erwerbstätigkeit, zur Erlangung einer Arbeitsstelle oder einer anderen 
Erwerbsmäglichkeit kann das Landesinvalidenamt 

Zu § 19: ') Abs 1 idF des Art I Z 8 der 14. HVGNov BGIII 1980/226. 
~) s unter IX d I. ., 
3) S unter IX b 24. 
~) Abs 2 idF des Art Ir Z 12 der 17. HVGNov BGBl198S/483. 
') Abs 3 idF des Art I Z 2 der 11. HVGNov EGlll 1973/328 und des Art I 

Z 9 der 14. HVGNov BGBll9801226. 
Zu § 20: I) § 20 idF des Art I ,Z 5 der D. HVGNov EGBI 1977/612. 

Durdl die Gewährun~ 'von Zuschüssen an' Dienstnehmer und Diensrgcbcr sol! 
e:n zus:itzlichcr AnreIZ geschaffen werden, :lUch solche Arbeitsstellen anzuneh
men bzw anzubieten, bei denen im Hinblick auf die llchindcrung des ßCSdl~
Jibtcn voraussidltlich eine längere Anlernzeit erfordcrlich sein wird als bei 
e;nem :;c5undcn Dienstnehmer (vgl ErI:iut 7. R V 627 Big NR 14. GP). 

On er,. Red" 
I. 12. 1986 
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1. einem Best'hädigten, der eine t\rbeitsstelle angenommen lut, in d.:r 
er in folge der Dienstbeschädigung das volle betriebsübliche Entgelt 
erst nach Erlangung der crforderlid1cn Fertigkeit erreichen kann, 
für die übergangszeit, längstens aber für vier Jahr~, unter BClbJIt
nahme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen Z'1.lschuß bis zum 
voIlen betriebsüblichen Entgelt gewähren; 

2. dem Dienstgeber eines Beschädigten, der eine Arbeitsstelle angenom
men hat, in der er infolge der Dienstbeschädigung seine volle Lei
stungsfähigkeit erst nach Erlangung -der erforderlichen Fertigkeit, 
erreichen kann, für die übergangszeit, längstens aber für vier Jahre, 
einen Zu schuß bis zur Höhe des hiedurch bedingten Einkommens
ausfalles gewähren, wenn er dem Besdlädigtcn das volle betriebs
übliche Entgelt zahlt2); 

3. einem Beschädigten, der infolge der Dicnstbesch:idigung die bish~r 
ausgeübte selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit nicht 
mehr a\\s1.uüben vermag, zur Gründung einer gesicherten, den 
Lebensunterhalt gewährleistenden selbständigen Erwerbstätigkeit 
einen Zuschuß bis zur Höhe von 100000 S gewährcn. 

§ 20 a l ). Als Maßnahmen der sozialen Rehabili1::ltion bnn d:ls bnd.:s
,invalidenamt 

1. einem Beschädigten, dem infolge der Dicnstbeschädigung die BenUt
zung eines öffentlichen Verkehrsmittcis nicht zumutbar ist, untcr 
BedachtnJbme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen ZUSc.:h\lß 
bis zur Höhe von 7000 S zu den Kosten für die Erbngung der 
Lenkcrbercdltigung gewähren; 

2. einem Bcsdlädigten, der infolge der Dienstbeschädigung überwiegend 
auf den Gebraudl eines Rollstuhles angewiesen ist, unter Bedacht
nahme auf -dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen Zuschuß bis zur 
Höhe von 150000 S 'Zur Adaptierung einer Wohnung gewähren, 
wenn ihm hiedurch die Benützung der Wohnun~ ermöglicht od~r 
erlcidltcrt wird. 

2) Durdl die Mö~lichkeit, dem Dienstgeber einen Zuschuß zu gew:ihrc!'l, 
wenn cr dem 13esdlädlgten das volle betriebsübliche Entgelt bC"J:ahlt, soll den 
ßCSdlädigtcn u a eine angemessene Pension aus der Sozialversicherung gesichcrt 
werden. 

Zu § 20 a: I) § 20;!. wurde durch Art I Z 6 der 13. HVGNov 13G13l 
1977/612 cingdügt. 

Xl. Wehrrecht, b) Yorgü,unglvorschrllten ..., O.:<rr, Recht 
i 1. 12, 19% 
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